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Vergabeordnung des Green Shape e.V. 

Voraussetzungen zur Erteilung einer Zulassung für eine Green Shape 

Zertifizierung und zum Abschluss eines Lizenzvertrags zur Nutzung der Marke 

`Green Shape´ 

 

1. Zweck dieses Dokumentes 

 

In dieser Vergabeordnung sind Mindestanforderungen definiert, die Unternehmen 

bezüglich der Einhaltung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten, Klimaschutz und 

formaler Aspekte erfüllen müssen, um für eine Green Shape Zertifizierung gemäß Kapitel 

5.1.1. bzw. Kapitel 6.2 Green Shape Zertifizierungsprogramm zugelassen zu werden. 

Der Green Shape e.V. als Programmeigner des Green Shape Zertifizierungsprogrammes 

sowie der Gewährleistungsmarke „Green Shape“ prüft anhand der nachfolgend 

genannten Kriterien, ob die Voraussetzungen erfüllt sind.  

Bei einer positiven Entscheidung stellt der Green Shape e.V. eine entsprechende 

Bestätigung aus und schließt eine Lizenzvereinbarung mit dem Unternehmen ab. 

 

2. An wen richtet sich dieses Dokument 

 

Dieses Dokument richtet sich an: 

a. Hersteller von Bekleidung oder textilen Outdoorprodukten, die ihr Unternehmen, 

ihre Produkte und Produktentwicklungsprozesse nach dem Green Shape Standard 

zertifizieren lassen möchten; 

 

b. Zertifizierungsstellen, die Unternehmen aus Punkt a. nach dem Green Shape 

Standard zertifizieren möchten. 

 

2.1. Anforderungen an Hersteller von Bekleidung oder textilen Outdoorprodukten 
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Hersteller von textilen Outdoorprodukten und/oder Bekleidung, die ihr Unternehmen, 

ihre Produkte und Produktentwicklungsprozesse nach dem Green Shape Standard 

zertifizieren lassen möchten, müssen folgende Anforderungen erfüllen und dies dem 

Green Shape e.V. nachweisen: 

 

1. Die für eine Zertifizierung vorgesehenen Produkte entsprechen einer oder 

mehrerer der für den Green Shape Standard zugelassenen Warenklassen 

gemäß Mitgeltendem Dokument 02. 

 

2. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Europäischen Union, der Schweiz 

oder Norwegen. 

 

3. Das Unternehmen ist nicht Mitglied im Green Shape e.V.. 

 

4. Das Unternehmen hat eine umfassende Grundsatzerklärung formuliert, die 

mindestens enthält: 

 

- Schriftliches Bekenntnis der Geschäftsführung zu Rechtskonformität betreffend 

aller für seine Geschäftstätigkeiten relevanten Rechtsnormen; 

 

- Schriftliche Selbstverpflichtung zur Einhaltung der Leitprinzipien für Wirtschaft 

und Menschenrechte der Vereinten Nationen1, der Verantwortungsvoller 

Einkaufpraktiken2 sowie der Kernarbeitsnomen der Internationalen 

Arbeitsorganisation ILO3; 

 

- Schriftliches Bekenntnis zum Pariser Klimaschutzabkommen4 und dem 1,5° 

Ziel mittels formaler Selbstverpflichtung zu wissenschaftsbasierten 

 
1https://www.globalcompact.de/migrated_files/wAssets/docs/Menschenrechte/Publikationen/leitprinzi
pien_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte.pdf 
2 https://www.cfrpp.org/the-common-framework 
3 https://www.ilo.org/de/normenkontrolle 
4 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement 

https://www.globalcompact.de/migrated_files/wAssets/docs/Menschenrechte/Publikationen/leitprinzipien_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte.pdf
https://www.globalcompact.de/migrated_files/wAssets/docs/Menschenrechte/Publikationen/leitprinzipien_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte.pdf
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Klimazielen durch die Science Based Targets Initiative5 (mindestens Status 

„committed“); 

 

- Analyse und Maßnahmenplan zur Vermeidung, Minimierung und 

Milderung von negativen Auswirkungen der eigenen Geschäftstätigkeiten 

gemäß OECD Sektorrisiken für die Bekleidungs- und Schuh-Branche6, die 

mindestens die erste und zweite vorgelagerte Wertschöpfungsstufen umfassen; 

 

5. Das Unternehmen veröffentlich einen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht nach 

aktuellem EU-Standard (ESRS), in dem mindestens die Grundsatzerklärung gemäß 

Punkt 4. enthalten ist. 

 

6. Das Unternehmen stellt seinen Antrag auf Zulassung für die Zertifizierung nach dem 

Green Shape Standard mittels auf der Website des Green Shape e.V. bereitgestellten 

Antragsformulars (Mitgeltendes Dokument 21) inklusive der darin geforderten 

Nachweise. 

 

 

2.2. Anforderungen an Zertifizierungsstellen 

 

Zertifizierungsstellen, die Unternehmen nach dem Green Shape Standard zertifizieren 

möchten, stellen einen schriftlichen Antrag an den Green Shape e.V.. 

Sie müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1. Die Zertifizierungsstelle hat ihren Firmensitz in Deutschland. 

 

2. Die Zertifizierungsstelle als Unternehmen ist nicht Mitglied im Green Shape e.V.. 

 

3. Sie hält eine aktuelle Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17065 durch die 

Deutsche Akkreditierungsstelle. 

 
5 https://sciencebasedtargets.org/ 
6 https://www.oecd.org/de/publications/oecd-leitfaden-fur-die-erfullung-der-sorgfaltspflicht-zur-
forderung-verantwortungsvoller-lieferketten-in-der-bekleidungs-und-
schuhwarenindustrie_9789264304536-de.html 
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4. Mit dem Green Shape Standard befasste Mitarbeiter*innen der 

Zertifizierungsstelle weisen einschlägige Textilexpertise gemäß 

Mitgeltendem Dokument 40 nach. 

 

 

2.3. Bearbeitungsfristen 

 

Fristen, innerhalb derer der Green Shape e.V. Anträge von Unternehmen bearbeitet, sind 

im Green Shape Zertifizierungsprogramm geregelt. 

 

 

2.4. Veröffentlichung und Datenschutz 

 

Der Green Shape e.V. veröffentlich Daten, Entscheidung über die Prüfung gemäß 

Vergabeordnung und Lizenznummer von Unternehmen und Zertifizierungsstellen gemäß 

Kapitel 5.1.2 Green Shape Zertifizierungsprogramm auf seiner Website. 

Weitergehende Vereinbarungen zum Datenschutz werden in den Lizenzverträgen 

geregelt. 


